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Khäpser/ Zu allen ZetLtcn Mehrer des; Rerchs/m Germamen/Zu Hungern vnd Böhatmb/rc. Khömg/

mmt
MM

\ Ertzhertzog zu Oesterreich / Hcrtzog zu Vurgundti / Stcycr/ Kärndten / Arain vndiWirkeembcrg an Ober vnd Nidcr Schlesien/
! Margrafc zu Mäherrn / in Ober vnd Wilder Laußnitz / Graffc zu v yrol! vnd Habspurg - Embieten N . allen vnd jeden / was
> Standes / Würden oder constiliondiefelbenscyn / so entweder Ouarticrzimmer in Dnser Statt Wienn bewohnen/vnddochnicht
- würcklichesHoffgcsindt/nochderselben fähig scyn/oderselbsteygne Däuser darinnen haben/Dnser Gnade vnd alles guts / Darbcy

füegcn Wir Euch gnädigistzuvernchmcn / daß Wir gnädigist entschlossen den 14. dies Monats von Praag auffzubrechen / vnd
Dnsern gestrackten Weeg allhero nachDnsecStatt Wienn zu nehmcn/WieWir dann solches an Dieser» Hoff allbcrcit publiciern
lassen / auch dcrivegen Dnsern Ouartiermaistcr / Ambts Verwalter zu außzrigung der Ouartier vorher abgefertiget . Damit
dann nun nicht allein Vnstr KhW 'crlich Hoffgesindt/ sondern auch der außländischcnPotentaten/Bottschafftcn vnd Abgesandte
der Notturfft nach / cinO 'mrtiert / auch vor Dnsercrankunffe / alle diejenigen Zimmer in Dnstrer Statt Wienn / soinVnser
Khäyscrlich Quartier / mit denen newen darzu crbawccn Zimmern gehörig / vnd von denen/ so derselben nicht fähig seyn / bewohnt/
alßbaldt geraumbt werden / Also ist hicmit Dnser gnädigisterauch ernstlicher Bestich vnd Wollen/ daß allevnd jede Personen'/ so
nicht würcklichesHoffgesindt/ noch der Ouartier fähig/sie fcyen gleich Landtlcuth / Khäystrliche oKcier vnd Dieücr/oder andere
welche in den Khäyscrlichcn Ouartier Zimmern siycn / dieselben von dato ditß Dnsers offenen psremz in Acht tagen gewißlich
raumen/vnv sich vmb andercGclcgenhciten bewcrben/im widrigcnfail/G >e der gebür nach vnabläffig gestrafftwerden sollen- Zn
gleichem befehlen Wir auch hiemit ernstlichen vnd wöilendaß alle die jcnigcn / so die Ouartier verbaut/oder aber mutwilligerweiß
dieselben nicht außbaivcn /darundcr auch die Stallung / Gcwölber vnd Keiler zuverstchcn / an deren statt andere bcy Pecnfal her-
geben/ dann so solle jedweder/ so sein Hauß erbaut / daß an jetzo mehrere Zimnicr / als wie daß Ouarticrbuch auffgerichtet worden/
verhandten/immeffiaröden andern Gaden in daß Ouartier zugcbcn schuldig seyn / wieauch gleichsfalls in allen Häusern welche
noch nie ordentlich crkcndtworden/ der ändert Gaden genohmen werden / Dann so setzen Wir vnd wollen / daß welche Khäyserli-
chc Räth / oKcicr vnd Diener / wann Sie gleich Hoffgesindt seyn/ eigne Häuser haben / vnd die Zimmer sechsten nicht bewohnen/
sondern nach ihrem gefallenandern verlassen/ daß in selben Häusern die Ouarticrzimmer genommen/ oder aber so guete Zimmer/
alß die Ouartierziinmer seyn / hcrgebrn werden - Gchließlichendaß die jcnigcn / so Wirtschafft treiben / vnd gleichwol ihres gcfal-
lcns Znnleuthhicncin nehrncn/ weil Sie andern auffZahr vnd Tag ctlicheZimmer verlassen/ auch Hoffgesindt hinein zu nehmen
schuldig scyn sollen / Daran erstattet Ihr Dnsern ernstlichen auch geselligenWillen vnndmainung . Geben in Dnser Statt
Wienn den dritten Tag Novembris/Im AinTaustndt Sechshundert vnd Gcchzchendtcn/ Dnserer Reiche dcß Römischen im
bünfften / deß Hungerischcn im Achten / vnd drß Böhaimischenim Sechsten Jahr. Commiffio Domini ele&i

Imperatorisjn Coniilio,
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